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Sie iuidjtigften SJSûffcrtiierfnnîa^eit jur
^raftgeiüinnung tu ber «djiuetj.

lieber btefeê intereffante Tgema gielt §r. fJJrof. 3f $oÏte
in Slaran in her Serfammlung be® Serein® ehemaliger ©djüler
be® Tecgnifum® in Sßtntertgnr einen Vortrag, bem mir fob
Qenbe® entnehmen:

Tie 2Bafferfräfte ber ©djroeiz roerben erft fo recbt au?=

genüg:, feit roir bie ©leftrijttät gaben. ©o gat man benn
in atterjüngiier Qeit ficg mit bfîadjbrucî auf bie ©ucge nacg

au®beutung®fägigen SBafferfräften gemacht, nnb bie großen
Stnlagen an unfern glüffen batieren alle au® ben legten
Sagren nnb finb -pm Teil erft im San begriffen ober fogar
nur im Sßrojeft Uorganben.

®§ gibt üter SIrten folcger SBafferroerfanlagen :
1. Wan fdiließt ©eebecfen ab nnb ftaut fie auf. fpier

gat man ben Vorteil, baß eine große Dberfläcße uorganben
ift nnb ba® SBaffer ficg in ber Seit, in ber man bie Kraft
nicgt genügt, roieber fammeln fann.

2. Wan fncgt in fÇIûffen ©teilen mit ©tromfcgneüen nnb
bagerigem ftarfem ©efäüe auf. Ta® finb biCige nnb leicgt

angpfügrenbe Slnlagen.
3. Wan baut ftarfe Serpentinen in ben ©trom. Tiefe

Slnlagen finb meift teuer, meil ein langer Sana! nnb zubem
eine SBegranlage nötig ift.

4. Wan fängt bie SBafferfraft fdjon gocg oben in ben

iQoditgälern ab.

©ine Slnlage ber erften Slrt befigt ©enf am Slugfluß ber

Sigone au® bem ©enferfee. Seit furzern ift in ßgeore bei

®enf aucg nocg eine Slnlage ber gtoeiten Slrt erfteüt morben,
inbem bort ein ftarfe® gelfenriff pr Slnlage eine® SBegr®

benngt tunrbe. Tiefe® SBaffertoerf liefert im Winter 18,000
unb im ©ommer 12,000 Sßferbefräfte.

Slnlagen ber nämlicgen Kategorie, aber in Diel fleinerem
Waßftabe befigen S3rugg (600 ißferbe) unb SBpnau (2500
tßferbe).

Ter San uon ©erpentinen (britte Slrt) erforbert lange,
foftipielige Kanäle, ©olotgurn gat eine folcge Slnlage; ber
Kanal ift 1300 Weter lang. (Sine SBegr ift nicgt Porganben,
ba ber Kanal im ©ebiet ber gurageroäfferforreftion liegt;
ba® ©efäüe ift bager gering unb bie 6 Turbinen liefern im
Sßinter nur 840 Sßferbefrcxfte, im ©ommer faum 700. giir
bie llmfegung ber Kraft in ©leftrizität finb folcge Slnlagen
fegr nacgteilig, inbem bie Turbinen nur tuenige Tonren macgen
tonnen.

Ta® in ber Slu®fügrung begriffene SBetf non üluppoH
hingen gat einen Kanal Don 740 Weter Sänge unb 114 Bieter
lange® SBegr.* Tie Slnlage foH 2500 ißferbefräfte abgeben
können; ba bie Kraft aber auf einen mittlem SBafferftanb
berechnet ift, fo finb für bie Seiten niebern SBafferftanbe® im
hinter ©nttäufcgungen nicgt auSgefcgloffen.

Ta® SBafferroerf ber ©tabt Slarau batiert au® älteren
^agen, ift aber erft in jüngfter Seit au®gebaut morben. 3m
Pommer fönnen 800, irr Winter 1050 $ferbefräfte nugbar
flemacgt merben. Tie Wegranlage ift fegr primitiD unb e§

beftegt bie ©efagr, baß ficg bei fèocgroaffer Diel ©efcgiebe abs

'«Bert, in ben Kanal gerät unb bie Kraftabgabe beeinträchtigt.
®in intereffante® Wafferroerf befigt Sremgarten in ber

puß. §ier ift bie ©erpentine in einer ©alerte burcgbrodjen,
baß ba® Waffer alfo burcg einen Tunnel fließt. Ta® Wegr

'ft ebenfaH® intereffant, inbem e® ein Klappenmegr ift unb
mit automatischen Klappen. Ta® Werf liefert 1300

-ßferbefräfte.
Slncg Saben gat eine fleine Wafferroerfanlage, bie 380

m® 420 ißferbefräfte liefert mit 4 Turbinen, bon benen eine
•US Steferbe bient. Ter Kanal ift 500 Weter lang, ba® Wegr
" S^abelmegr, raie folcge in Süricg unb Sutern ejpftieren.

Slnf bem tftgein foHen nun ebenfall® größere Slnlagen
OteBt merben. Tie foeben begonnene Slnlage uon 9tgein=

leiben gegirrt in bie jmeite Kategorie. Ter Kanal befommt

eine Sänge Don 950 Weier, bei einer Sreiie Don 50 Wetern.
20 Turbinen, üon benen eine alêSteferne bient, liefern 15,500
Sßferbefräfte.

gerner finb Slnlagen in Stgeinan, Sanfenburg unb 23ir®=

felben projeziert.
23on raeiteren ißrojeften in ber ©djroeiz ift nocg ba®jenige

für SjDerbon 511 nennen, raelcöe® ber Slnlage an ber ©igt
ähnlich raerben foil, rao ba® Waffer burcg ©alerien in einen

Weiger läuft unb ficg uon ba bung ein 9togr auf bie Turbine
gerabftürät.

Tiefe Slnlagen finb nicgt alle gleicgraertig. Tie günftigften
finb offenbar biejenigen, roelcge auf einer furzen ©trede ein
ftarfe® ©efäHe gaben. Ta® ift ba ber galt, rao Diiffe im

gluß genügt merben tonnten. Sei folcgen Slnlagen fommt
eine Sßferbefraft auf 350—500 gr. ju ftegen.

Wo aber ein längerer Kanal erbaut raerben mußte, foftet
eine ißferbefcaft 700—900 gr., an ber Turbine gemeffen.

Sil® precfmäßige Slnlagen, roelcge erfolgreid) mit ber Tampf=
fraft fonfurrieren formen, finb aber nur biejenigen zu bezeichnen,
bei benen bie Sßferbefraft nicgt megr al® 600 gr. foftet.

©teigt ber Sßrei® über 900 gr., fo fommt bie Tarups
fraft billiger zu ftegen. ®8 ift zu bebanern, baß in legter
Seit ba unb bort ficg bie Spefnlation auf bie Sln8nügnng
ber Wafferfräfte geraorfen gat unb Slnlagen an Orten erfteüt
roerben, rao ba® im gntereffe ber gnbuftrie aüein nicgt ge=

fcgegen märe.
Slm ©cgluffe fam ber Sortragenbe nocg auf ba® 33egegren

ber greilanboereine zn fprecgen, roelcge® befanntlicg bagin
lautet, e® foüten bie Wafferfräfte monopolifiert roerben, bamit
bereinft bie Derftantlicgten ®ifenbagnen burcg ®leftrizität be-

trieben raerben fönnten. Tiefem Wunfcg ftegt Dor aüem eine

praftiicge ©rroägung gegenüber, ©egenroärtig finb in ber

©cgroeiz 110—120,000 5ßferbe£räfte burcg SBafferroertanlagen
nugbar gemaigt unb e® ift anzunehmen, baß nicgt megr al®

etroa 125,000 roeitere Kräfte nocg zu geroinnen finb. Tie
Sifenbagnlofomotiüen erforbern zu titrent 23etrieb 189,000
ißferbefräfte, fobaß alfo an einen bereinftigen eleftrifcgen Se»

trieb nur zu benfen roäre, raenn aüe Derfügbaren SBafferfräfte
Derroenbei roiirben unb mau bie Snbuftrie zum größten Teil
roieber auf ben Tampf anroeifen mürbe.

5îunb^mi.
§etr ©ußer=ScIlcr gat für ben Sau ber gungfraubagn

inëgefamt acgttaufenb Sßferbefräfte SBafferfraft
erraorben, megr al® auëreicgenb für ben 33au, 33etrieb unb
bie S3e(eucgtntig®zroecfe.

5ieuel 6le!trijitat0grojeït in 23etn. 3n ber ©tabt
Sern trägt matt ficg mit bem ©ebanfen; mittetft eine®

eleftrifcgen Sift® bie Ißerfoneubeförbernng au® ber Watte auf
bie Sßlattform zu berairfen. @8 foü ein Turm mit ÜkPiflon
ober ©alerie erfteüt roerben. Tiefe® Sßrojeft mirb au®

äftgetifdfen ©rünbetx befämpft unb eine fcgiefe Slnlage üer=

langt, ©iner folcgen ftünben aber bebeutenbe Sanbeppropria=
Hotten ginberub entgegen.

§ocg Pont ©tanferljorn ßinab roirb in ben näcgften
Tagen etn eleftnfcger Scgeinroerfer Don 2200 Kerzenftärfe
mit feinem Haren Siegt 25 Kilometer roeit ginan® ba® Sanb
mit geüem ©cgein bebeden. Treißig Sßferbefräfte finb bazu
notroenbig, ba® gettaltige Siegt zu Untergatten.

Tte elcïtrifdje Slnlage int Selten Süridj ift roiebemm
ZU Dergrößern (gegenroärtig finb fegon 14,000 16=fergige
Sampen in Sîetrieb); für jeßt ganbelt e® ficg um ®rfag ber

©eiltraxtSmiffion in bie gärberei Weier im gubuftriegnartier
unb um ®rfag ber Turbine im gilter burcg eleftrifcge Wo="
toren. Ter Krebit Don 47,000 gr. roirb beroiüigt. — 3n
naher Sufunft roirb eine roeitere SSermegrnng ber eleftrifcgen
Kraft zum SSetrieb ber eleftrifcgen ©traßenbagtt in bortiger
©egenb erforberlicg fein.
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Die wichtigsten Wasserwerkanlagen zur
Kraftgewinnung in der Schweiz.

Ueber dieses interessante Thema hielt Hr. Prof. Zschokke
in Aarau in der Versammlung des Vereins ehemaliger Schüler
des Technikums in Winterthur einen Vortrag, dem wir fol-
gendes entnehmen:

Die Wasserkräfte der Schweiz werden erst so recht aus-
genützt, seit wir die Elektrizität haben. So hat man denn
in allerjüngster Zeit sich mit Nachdruck auf die Suche nach

ausbeulungsfähigen Wasserkräften gemacht, und die großen
Anlagen an unsern Flüssen datieren alle aus den letzten

Jahren und sind zum Teil erst im Bau begriffen oder sogar
nur im Projekt vorhanden.

Es gibt vier Arten solcher Wasserwerkanlagen:
1. Man schließt Seebecken ab und staut sie auf. Hier

hat man den Vorteil, daß eine große Oberfläche vorhanden
ist und das Wasser sich in der Zeit, in der man die Kraft
nicht benützt, wieder sammeln kann.

2. Man sucht in Flüssen Stellen mit Stromschnellen und
daherigem starkem Gefälle auf. Das sind billige und leicht
auszuführende Anlagen.

3. Man baut starke Serpentinen in den Strom. Diese
Anlagen sind meist teuer, weil ein langer Kanal und zudem
eine Wehranlage nötig ist.

4. Man sängt die Wasserkraft schon hoch oben in den

Hochthälern ab.

Eine Anlage der ersten Art besitzt Genf am Ausfluß der

Rhone aus dem Genfersee. Seit kurzem ist in Chsvre bei

Genf auch noch eine Anlage der zweiten Art erstellt worden,
indem dort ein starkes Felsenriff zur Anlage eines Wehrs
benutzt wurde. Dieses Wasserwerk liefeit im Winter 18,000
und im Sommer 12,000 Pferdekräste.

Anlagen der nämlichen Kategorie, aber in viel kleinerem

Maßstabe besitzen Brugg (600 Pferde) und Wynau (2500
Pferde).

Der Bau von Serpentinen (dritte Art) erfordert lange,
kostspielige Kanäle. Solothurn hat eine solche Anlage; der
Kanal ist 1300 Meter lang. Eine Wehr ist nicht vorhanden,
da der Kanal im Gebiet der Juragewässerkorrekliou liegt;
das Gefälle ist daher gering und die 6 Turbinen liefern im
Winter nur 840 Pferdekräfte, im Sommer kaum 700. Für
die Umsetzung der Kraft in Elektrizität sind solche Anlagen
sehr nachteilig, indem die Turbinen nur wenige Touren machen
können.

Das in der Ausführung begriffene Werk von Ruppol-
dingen hat einen Kanal von 740 Meter Länge und 114 Meter
langes Wehr.' Die Anlage soll 2500 Pferdekräfte abgeben
können; da die Kraft aber auf einen mittlern Wasserstand
berechnet ist, so sind für die Zeiten niedern Wasserstandes im
Winter Enttäuschungen nicht ausgeschlossen.

Das Wasserwerk der Stadt Aarau datiert aus älteren
Tagen, ist aber erst in jüngster Zeit ausgebaut worden. Im
Sommer können 800, im Winter 1050 Pferdekräfte nutzbar
gemacht werden. Die Wehranlage ist sehr primitiv und es
besteht die Gefahr, daß sich bei Hochwasser viel Geschiebe ab-
lagert, in den Kanal gerät und die Kraftabgabe beeinträchtigt.

Ein interessantes Wasserwerk besitzt Bremgarten in der
aieuß. HUr ist die Serpentine in einer Galerie durchbrochen,

daß das Wasser also durch einen Tunnel fließt. Das Wehr
w ebenfalls interessant, indem es ein Klappenwehr ist und

àr mit automatischen Klappen. Das Werk liefert 1300
Pferdekräste.

Auch Baden hat eine kleine Wasserwerkanlage, die 380
ms 420 Pferdekräfte liefert mit 4 Turbinen, von denen eine
als Reserve dient. Der Kanal ist 500 Meter lang, das Wehr
kW Nadelwehr, wie solche in Zürich und Luzern existieren.

Auf dem Rhein sollen nun ebenfalls größere Anlagen
fttellt werden. Die soeben begonnene Anlage von Rhein-

luden gehört in die zweite Kategorie. Der Kanal bekommt

eine Länge von 950 Meter, bei einer Breite von 50 Metern.
20 Turbinen, von denen eine als Reserve dient, liefern 15,500
Pfervekräfte.

Ferner sind Anlagen in Rheinau, Laufenburg und Birs-
felden projektiert.

Von weiteren Projekten in der Schweiz ist noch dasjenige
für Iverdou zu nennen, welches der Anlage an der Sihl
ähnlich werden soll, wo das Wasser durch Galerien in einen

Weiher läuft und sich von da durch ein Rohr auf die Turbine
herabstürzt.

Diese Anlagen sind nicht alle gleichwertig. Die günstigsten
sind offenbar diejenigen, welche auf einer kurzen Strecke ein
starkes Gefälle haben. Das ist da der Fall, wo Riffe im
Fluß benutzt werden könnten. Bei solchen Anlagen kommt
eine Pferdekraft auf 350—500 Fr. zu stehen.

Wo aber ein längerer Kanal erbau: werden mußte, kostet

eine Pferdekcaft 700—900 Fr., an der Turbine gemessen.

Als zweckmäßige Anlagen, welche erfolgreich mit der Dampf-
kraft konkurrieren können, sind aber nur diejenigen zu bezeichnen,
bei denen die Pferdekraft nicht mehr als 600 Fr. kostet.

Steigt der Preis über 900 Fr., so kommt die Dampf-
kraft billiger zu stehen. Es ist zu bedauern, daß in letzter

Zeit da und dort sich die Spekulation auf die Ausnützung
der Wasserkräfte geworfen hat und Anlagen an Orten erstellt
werden, wo das im Interesse der Industrie allein nicht ge-
schehen wäre.

Am Schlüsse kam der Vortragende noch aus das Begehren
der Freilandvereine zu sprechen, welches bekanntlich dahin
lautet, es sollten die Wasserkräfte monopolisiert werden, damit
dereinst die verstaatlichten Eisenbahnen durch Elektrizität be-

trieben werden könnten. Diesem Wunsch steht vor allem eine

praktische Erwägung gegenüber. Gegenwärtig sind in der

Schweiz 110—120,000 Pferdekräste durch Wasserwerkanlagen
nutzbar gemacht und es ist anzunehmen, daß nicht mehr als
etwa 125,000 weitere Kräfte noch zu gewinnen sind. Die
Eisenbahnlokomotiven erfordern zu ihrem Betrieb 189,000
Pferdekräfte, sodaß also an einen dereinstigen elektrischen Be-
trieb nur zu denken wäre, wenn alle verfügbaren Wasserkräfte
verwendet würden und mau die Industrie zum größten Teil
wieder auf den Dampf anweisen würde.

Elektrotechnische Rundschau.

Herr Guyer-Zcllcr hat für den Bau der Jungfraubahn
insgesamt achttausend Pferdekräfte Wasserkraft
erworben, mehr als ausreichend für den Bau, Betrieb und
die Beleuchtuugszwecke.

Neues Elektrizitätsprojekt in Bern. In der Stadt
Bern trägt man sich mit dem Gedanken^ mittelst eines
elektrischen Lifts die Personenbeförderung aus der Matte auf
die Plattform zu bewirken. Es soll ein Turm mit Pavillon
oder Galerie erstellt werden. Dieses Projekt wird aus
ästhetischen Gründen bekämpft und eine schiefe Anlage ver-
langt. Einer solchen stünden aber bedeutende Landexpropria-
tionen hindernd entgegen.

Hoch vom Stlmserhoru hinab wird in den nächsten
Tagen ein elektrischer Scheinwerfer von 2200 Kerzenstärke
mit seinem klaren Licht 25 Kilometer weit hinaus das Land
mit Hellem Schein bedecken. Dreißig Pferdekräfte sind dazu
notwendig, das gewaltige Licht zu unterhalten.

Die elektrische Anlage im Letten Zürich ist wiederum
zu vergrößern (gegenwärtig sind schon 14,000 16-kerzige
Lampen in Betrieb); für jetzt handelt es sich um Ersatz der

Seiltransmission in die Färberei Meier im Jndustriequartier
und um Ersatz der Turbine im Filter durch elektrische Mo-'
toren. Der Kredit von 47,000 Fr. wird bewilligt. — In
naher Zukunft wird eine weitere Vermehrung der elektrischen

Kraft zum Betrieb der elektrischen Straßenbahn in dortiger
Gegend erforderlich sein.



244 ßüimricrtc fditoegcrifdje £>futötrcrfer»,3ciüwg (Crgan für

©Icflrifdie Ruijbannadjuttg ber Rluata. Sie Unter»
tiebmer sur ^erftetlung eleftrifdjer Kraft an fier Rtuota fallen,
mie bern „Soteu ber llrfcßmeis" mitgeteilt wirb, mit ben

RigfjjotelS in Unterbanblung fielen betreff âlbgabe unb
S rmenbung ber gewonnenen Kraft snn 3®ecfi ber Se»

leucßmng ber ©tabltffementS auf bem 9îigi. i'Iud) ber Ser»

ichönerungSberetn ©erfau, ber eine feltene Ritbrigfeit an ben

Sag legt, will mittelft ber eleftrifd}en Kraft in 3n£unft
Straßen unb ©äffen beleuchten unb bafiir ebenfalls als
Stromabnehmer eintreten. 23ereitS feien bteSfalls Seredpungen
gemacht unb eS foil non ber Slnlage abgefehen, bie Seleucßtung
bebeutenb billiger werben als bie bisherige mit SJSetroI.

Serfâiebeneê.
2lr6eit3lofcnPerftd)cruttg in St. ©allen. S'e außer»

orbentlicbe ©emettibeüerfmnmlung nom 28. Sunt 1895 hat
bte ©infübrung ber SlrbeitSlofenoetficberung, gefiüßt auf baS

üom ©rcßen Slate erlaffene ©efeß unb in Uebereinftimmung
mit ben üom ©tmeinberat aufaefteUten Statuten, befchloffen.
Sie 2lrbeitèIojenoerftd)erungèfûffa foil mit 1. Suit 1895 tnä
Seben treten.

Son ©efeßeS wegen ift oerfidbemngSpflicbttg jeber Rieber»

gelaffene unb Slufentßalter ber politifdjen ©emeinbe St. ©allen,
fowohl Scßwüserbürger als SluSIänber jeber Nationalität,
welcher in bie Klaffe ber Sohnarbeiter irgenb einer S3erufS=

brancße gehört unb beffen täglicher Surcbfcbnittslobn ffr. 5

nicht itberfteigt. Son ber ©inHttSpflidjt in biefen obltga»
torifchen 23erficherungSberbanb finb einsig unb allein biejenigen
fßerfonen entbunben, welche fid) bariiber 'auSmeifen tonnen,
baß fie fdjon einem freiwilligen SerftcberungSoerbanbe ange»

hören, Welch le^terer im jfaüe ber Slrbeitslofigfeit 3um min»
beften bie gleich hohe llnterftüßung gewählt, wie ber obltga»
torifche SerficberungSoerbanb. 3luSgefd)loffen üott ber 35er»

ftdjerung finb Seßrlinge unb minberjährige Slrheiter mit Weniger
alS ffr. 2 Sagesoerbienft.

Arbeiter mit ffr. 3 gahlen eine SBochenprämie üon 15 Rp.,
alio jährlidh ffr. 7.50; Arbeiter mit ffr. 4 eine folche üon
20 3lp., alfo jährlich ffr. 10. 40, unb Arbeiter mit ffr. 5

eine folche non 30 Dip., alfo jährlich ffr. 15. 60.
Siefe fßrämten finb monatlich p entrichten gegen 35er»

abfolgung Don Starten, welche in baS bei ber perfönlicßen
SInmelbung im Sureau ber SlrbeitSIofenoerficberung gratis
an jeben einzelnen Serficßerlen abgegebene SerftcßerungSbücb»
lein eingeflebt unb abgeftempelt werben. Sie Serficßerten
haben inbeffen felbfi0erftänblict) baS Dlec&t, für sroei unb mehr
Stonaie gans nach 3öunfd) pm oorauê bie grämten su ent»

richten unb finb eingelaben, in ihrem eigenen Sntereffe ber

3eiterfparais htcoon ben auSgiebigften ©ebraud) su machen.

Sie erfte monatliche Sßrämieneinphlung ift an bem Sage ber

Slnmelbung p entrichten. SaS Serfid)erungSbüöbletii enthält
nebft ber. ©mträgen ber jeweilett bephlt»m fßrämien Dlanm

für ûie eöentueE anSgujahlenben Unterftüßungen nnb im 2ln=

hange ©efeß unb Statuten über bie 2lrbeitSlofenüerftd)erung.
SaS Sureau für SlrbeitSlofenberficßerung wirb in alpha»

betifcher Reihenfolge bie Serficßerungspfltcbttgen nach unb
nach burch amtliche Sublitation in ben öffentlid)en Organen
etnlaben, fid) auf bem RrbeitSlofenbureau anpmclben unb

hofft babei beS beftimmteften auf ein mtüigeS jjanbbieten
nnb ©ntgegenfommen ber Slrbeiterfcßaft, inbem nur bann biefe

wichtigen unb £omplijterten grnnblegenben Slrbeiten rajcE) ge»

förbert werben tonnen. Riebergelaffene haben bte Rieber»

laffungSbewiEigunp, Rnfentßalter baS Spitalbüdjlein mitp»
bringen.

S3erftcE)erun0épftic£)tige, welche bem Slufruf feine ffolge
leiften, Werben gebüßt.

§t)lääölle im ©renaberfeljr mit ffrunfretdj. Sei Sin»

laß ber am 25. bieS erfolgten fommerpEen Serftänbignng
SWifdjen ber Schweis unb ffrantreid) ift, Wte fchon im Saßr
1892, ein 3ufaßartifel pr llebereinfnnft Oom 23. ffebruar

bie offgietten Sßubitfaiiorten be§ Sdjtoetj. ©etoerbeoereinS) Rr. 15

1882 betreffenb bte grensnad)barlidbtn Serhältniffe unb bte

Seauffichttgung ber ©rengmalbungen oeretnbart worben.
Nach) biefern 3ufaßartt£el, ber, wenn er oon ben Sarla»

menten genehmigt wirb, fpäteftenS am 1. Sanuar 1896 in
Kraft treten fall, tonnen bie gefügten £ölser, bie oon ben

in einem llmtreife oon 10 Kilometern 31t betben Seiten ber

©rense gelegenen Sägereien herftainmen, 3um halben 3aH
an§ bem einen Sanbe in baS anbere eingeführt werben.
Siefe ©tnfubrmengen bürfen für jebeS Sanb 15,000 Tonnen
per Sahr nicht üherfteigen unb e§ bleiben bte in gemein»
famem ©inoerftänbniS oon ben Sehörben beiber Sänber 3U

treffenben Kontroümaßregeln oorbehalten.
Stach Snfrafttreten biefer Sereinbarung würben bemnad)

bte frangöfifchen ©ingangSjöEe für gefügtes fgols au§ ben

Sägereien ber fchtoeigerifchen ©rensgone betragen:
©emettte ©öljer, gefügt: ffr.p.Sonne
in einer Siefe oon 80 mm unb barüber 5. —
in einer Siefe unter 80 mm unb über 35 6. 25
in einer Siefe oon 35 mm unb barunter 8.75
P0I3 in bünnen Srettchen Don- höchftenS 1 cm Stete 7. 50

Kunfttifchlerholf, gefügt, in ber Siefe oon mehr als 2 dm frei
in ber Side Oon höchftenS 2 dm 5. —

Stadt einer autonomen Seftimmung beS SarifeS ift bie

frangöfifepe 3oEüermaItnng berechtigt, baS fpes'fifdje ©emicht
jeber etngelnen §otsgattung bnrdh baS „Comité consultatif
des arts et manufactures" feftfeßen unb bte 3oEgebühren
nach bem fubifeßen SluSmaß beS ^oljeS entheben 3U laffen, faES
bte Seteiligten nicht bte wirtliche Slbwägung oerlangen foEten.

llmgefehrt würben bie ans ben frangöfifdöen Sägereien
im ©rensrahon oon 10 km h^ftammenben Schnittwaren
hei ber ©infuhr in bie Schweis ber §älfte beS 3oEeS nach

bem ©ebraudtStarif unterliegen unb smar ©tcfjenpolg 2 gr.,
anbereS jjr. 3. 50 per ®onne.

Riemenfabrif fDtettjifen. Sie Riemenfabrit Senbi u.
3öeber sum Sinbenhof ©hur ift nad) bem Slargau üherge»

fiebelt unb hat ftd) in Rtensifen neu etabliert als „Riemen»
fabrif Rtersiten (3Beber n. ©gli.") SieS neue Spe3talge»
fdtäft für bie gabrifation oon ßebertreibriemen jeber Si»
menfion ift mit ben neueften Stafchtnen eingerichtet.

„È vietato l'ingresso." Kam ba eines SageS, ergählf
bie „R. 3- 3i0-", ein Säuerlein aus ber Radtharf^aft nach

3ürid) unb hörte auch oon ber Steinfabrit. Seim ©tngange
tu bie ejfabrifränme fanb ,e3 eine Safel, auf Welcher bte

3ßorte su lefen waren : E vietato l'ingresso (©tntritt
oerboten.) Ser biedere Sauer, welcher ber $abri£ Sanb unb
KieS sum Kaufe anbieten tooüte, merfte fid) bie Sluffcprift,
bie er für bie girma hielt, unb fdjrieb einen Srief: 3ln bie

Herren @. Sietato unb S. 3ngreffo, Saugefchäft unb Kunfi»

fteinfahrif, Sammftraße 30, in 3ürid) III- SaS Schreiben
gelangte richtig an feine Stbreffe unb erregte felbftüerftänbltd)
nicht geringe jjeitertett. Sie betben Herren Sietato unb 3n»
greffo foEen tüchtig gelacht haben.

îllumintuitt'©arnituïcn. Ste fransöfifchen Staatsbahnen
laffen 3Bagen bauen, bei benen aBe ©ifenbefchläge unb

fämtliche Rteffing» nnb Kupfer=®arnituren burdf) SlUuminiunt
erfeßt werben. Sabnrd) wirb jeber 3Bagen um 1500

Kilogramm leidster ; bte ßofomotioe hat bei einem 3ag
20 2Ü5agen 30,000 Kilogramm weniger su stehen unb wirb
bei Steigungen erheblich größere ©efdjwtnbigfeit ergtelen atë

eS jeßt ber gaE ift.
©in fpreiêauêfdjreiben um ©ntwürfe für ein norb»

böhmifcßeS ©etterbemufeum in Rettenberg wirb unter ben

öfterreichifdien unb beutfeßen Slrcßitetten erlaffen. 2ln fßreifeü

fteßen 5000 Kronen (rnnb 4200 Start), 3000 Kronen

(2520 Start) unb 2000 Kronen (1680 Start) sur Serfügung,
außerbem tönnen noch wettere ©ntwürfe für je 1000 Kronen

(840 Start) angetauft werben. Sie ©ntwürfe müffen 6$

sum 31. Dttober eingefanbt fein.
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Elektrische Nutzbarmachung der Muota. Die Unter-
nehmer zur Herstellung elektrischer Kraft au der Muota sollen,
wie dem „Boten der Urschweiz" mitgeteilt wird, mit den

Rigi-Hotels in Unterhandlung stehen betreff Abgabe und
V rwendung der gewonnenen Kraft zum Zwecke der Be-
leuchmng der Etablissements ant dem Rigi, Auch der Ver-
schöneruiigsverein Genau, der eine seltene Rührigkeit an den

Tag legt, will mittelst der elektrischen Kraft in Zukunft
Straßen und Gassen beleuchten und dafür ebenfalls als
Stromabnehmer eintreten. Bereits seien diesialls Berechnungen
gemacht und es soll von der Anlage abgesehen, die Beleuchtung
bedeutend billiger werden als die bisherige mit Petrol.

Verschiedenes.
Arbeitslosenversicherung in St. Gallen. D e außer-

ordentliche Gemeindeversammlung vom 23. Juni 1395 hat
die Einführung der Arbeitslosenversicherung, gestützt auf das

vom Großen Rate erlassene Gesetz und in Uebereinstimmung
mit den vom Gcmeinderat aufgestellten Statuten, beschlossen.

Die Arbeit-losenversicherung-kassa soll mit 1. Juli 1895 ins
Leben treten.

Von Gesetzes wegen ist versicheiungspflichtig jeder Nieder-
gelassene und Aufenthalter der politischen Gemeinde St. Gallen,
sowohl Schwuzerbürger als Ausländer jeder Nationalität,
welcher in die Klasse der Lohnarbeiter irgend einer Berufs-
branche gehört und dessen täglicher Durchschnittslohn Fr. 5

nicht übersteigt. Von der Einrnitspflicht in diesen obliga-
torischen Versicherungsverband sind einzig und allein diejenigen
Personen entbunden, welche sich darüber ausweisen können,
daß sie schon einem freiwilligen Versicherungsverbande ange-
hören, welch letzterer im Falle der Arbeitslosigkeit zum min-
besten die gleich hohe Unterstützung gewährt, wie der obliga-
tonische Versichernrigsverband. Ausgeschlossen von der V-r-
ficherung sind Lehrlinge und minderjährige Arbeiter mit weniger
als Fr. 2 Tagesverdienst.

Arbeiter mit Fr. 3 zahlen eine Wockenprämie von 15 Rp.,
also jährlich Fr. 7.5V; Arbeiter mit Fr. 4 eine solche von
20 Rp., also jährlich Fr. 10. 40, und Arbeiter mit Fr. 5

eine solche von 30 Rp, also jährlich Fr. 15. 60.
Diese Prämien sind monatlich zu entrichten gegen Ver-

abfolgung von Marken, welche in das bei der persönlichen

Anmeldung im Bureau der Arbeitslosenversicherung gratis
an jeden einzelnen Versicherten abgegebene Versicherungsbüch-
lein eingeklebt und abgestempelt werden. Die Versicherten
haben indessen selbstverständlich das Recht, für zwei und mehr
Monate ganz nach Wunsch zum voraus die Prämien zu ent-
richten und sind eingeladen, in ihrem eigenen Interesse der

Zeitersparnis hieoon den ausgiebigsten Gebrauch zu machen.

Die erste monatliche Prämieneinzahlung ist an dem Tage der

Anmeldung zu entrichten. Das Versicherungsbüchlein enthält
nebst den Einträgen der jeweilen bezahlten Prämien Raum
für die eventuell auszuzahlenden Unterstützungen und im An-
hange Gesetz und Statuten über die Arbeitslosenversicherung.

Das Bureau für Arbeitslosenversicherung wird in alpha-
betischer Reihenfolge die Versicherung-Pflichtigen nach und
nach durch amtliche Publikation in den öffentlichen Organen
einladen, sich auf dem Arbeitslosenbureau anzumelden und

hofft dabei des bestimmtesten auf ein williges Handbieten
und Entgegenkommen der Arbeiterschaft, indem nur dann diese

wichtigen und komplizierten grundlegenden Arbeiten rasch ge-
fördert werden können. Niedergelassene haben die Nieder-

lassungsbewillignng, Aufenthalter das Spitalbüchlein mitzu-
bringen.

Versicherung-Pflichtige, welche dem Aufruf keine Folge
leisten, werden gebüßt.

Holzzölle im Grenzverkehr mit Frankreich. Bei An-
laß der am 25. dies erfolgten kommerziellen Verständigung
zwischen der Schweiz und Frankreich ist, wie schon im Jahr
1892, ein Zusatzartikel zur Uebereinkunft vom 23. Februar

die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 16

1882 betreffend die grenznachbarlichen Verhältnisse und die

Beaufsichtigung der Grenzwaldungen vereinbart worden.
Nach diesem Zusatzartikel, der, wenn er von den Parla-

menten genehmigt wird, spätestens am 1. Januar 1396 in
Kraft treten soll, können die gesägten Hölzer, die von den

in einem Umkreise von 10 Kilometern zu beiden Seiten der

Grenze gelegenen Sügereien herstammen, zum halben Zoll
aus dem einen Lande in das andere eingeführt werden.
Diese Einfuhrmengen dürfen für jedes Land 15,000 Tonnen
ver Jahr nicht übersteigen und es bleiben die in gemein-
samein Einverständnis von den Behörden beider Länder zu
treffenden Kontrollmaßregeln vorbehalten.

Nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung würden demnach
die französischen Eingangszölle für gesägtes Holz aus den

Sägereien der schweizerischen Grenzzone betragen:
Gemeine Hölzer, gesägt: Fr. p. Tonne
in einer Dicke von 80 rurir und darüber 5. —
in einer Dicke unter 80 mra und über 35 6. 25
in einer Dicke von 35 mur und darunter 8.75
Holz in dünnen Breitchen von höchstens 1 ara Dicke 7. 50
Kunsttischlerholz, gesägt, in der Dicke von mehr als 2 ftra frei
in der Dicke von höchstens 2 ftra 5. —

Rack einer autonomen Bestimmung des Tarifes ist die

französische Zollverwaltung berechtigt, das spezifische Gewicht
jeder einzelnen Holzgattung durch das „Llornits c-ousuldatil
ftss urbs sb uranutaodurss" festsetzen und die Zollgebühren
nach dem kubischen Ausmaß des Holzes einHeben zu lassen, falls
die Beteiligten nicht die wirkliche Abwägung verlangen sollten.

Umgekehrt würden die aus den französischen Sägereien
im Grenzrayon von 10 ftoa herstammenden Schnittwaren
bei der Einfuhr in die Schweiz der Hälfte deS Zolles nach

dem Gebrauchstarif unterliegen und zwar Eichenholz 2 Fr.,
andeieS Fr. 3. 50 per Tonne.

Riemenfabrik Menziken. Die Riemenfabrik Lendi u.
Weber zum Lindenhof Ehur ist nach dem Aargau überge-
siedelt und hat sich in Menziken neu etabliert als „Riemen-
fabrik Menziken (Weber u. Egli.") Dies neue Spezialge-
sckäft für oie Fabrikation von Ledertreibriemen jeder Di-
mension ist mit den neuesten Maschinen eingerichtet.

„à vîetsìo I'ingresso." Kam da eines Tages, erzählt
die „N. Z. Ztg.", ein Bäuerlein aus der Nachbarschaft nach

Zürich und hörte auch von der Steinfabrik. Beim Eingange
tn die Fabrikräume fand ,es eine Tafel, auf welcher die

Worte zu lesen waren: ìl visbato IftuArssso (Eintritt
verboten.) Der biedere Baner, welcher der Fabrik Sand und
Kies zum Kaufe anbieten wollte, merkte sich die Aufschrift,
die er für die Firma hielt, und schrieb einen Brief: An die

Herren E. Vietato und L. Jngresso, Baugeschäft und Kunst-

steinfabrik, Dammstraße 30, in Zürich III. Das Schreiben
gelangte richtig an seine Adresse und erregte selbstverständlich
nicht geringe Heiterkeit. Die beiden Herren Vietato und In-
gresso sollen tüchtig gelacht haben.

Aluminium-Garnituren. Die französischen Staatsbahnen
lassen Wagen bauen, bei denen alle Eisenbeschläge und

sämtliche Messing- nod Kupfer-Garnituren durch AlluminiuiN
ersetzt werden. Dadurch wird jeder Wagen um 1500

Kilogramm leichter; die Lokomotive hat bei einem Zug von

20 Wagen 30,000 Kilogramm weniger zu ziehen und wird
bei Steigungen erheblich größere Geschwindigkeit erzielen als

es jetzt der Fall ist.

Ein Preisausschreiben um Entwürfe für ein nord-

böhmisches Gewerbemuseum in Reichenberg wird unter den

österreichischen und deutschen Architekten erlassen. An Preisen

stehen 5000 Kronen (rund 4200 Mark), 3000 Krone»

(2520 Mark) und 2000 Kronen (1680 Mark) zur Verfügung,
außerdem können noch weitere Entwürfe für je 1000 Kronen

(840 Mark) angekauft werden. Die Entwürfe müssen bis

zum 31. Oktober eingesandt sein.
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